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I. Gesetze und Verordnungen

a) Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Nr.14 

Gesetz ilber die ßeauflrngung von Gemcimlcglieclcm mit 
Aufgaben der öffentlichen Vel'kilncllguug 
(Precligllektoren- und Priiclikantengcsetz) 

vom 27.05.2 016 
Die 48. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg 
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Präambel 

Die Gemeinde ist dazu berufen, mit Wort und Tat Christus als den 
Herrn und Heiland vor allem Volk zu bezeugen (Artikel 4 Absatz 4 
Kirchenordnung). 
Dieses Zeugnis ist der ganzen Gemeinde als Priestertum nller Gläu
bigen durch die Taufe aufgetragen. Zugleich ordiniert die Kirche ge
taufte und befähigte Gemeindeglieder zum Dienst der öffentlichen 
Worlverkilndigung und Salmunentsverwaltung als Pfarrer und Pfar
rerinnen. 
Ordnungsgemäß beauftragte Predigtlektoren und Predigtlcktorin
nen. Prädikanten und Prädikaminnen unterstützen die Ordinierten 
im Dienst der Verklindiguug (Artikel 34 Kirchenordnung). 
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GVBI . X:XV I I I .  Band, 2. Stück 

§ 1

G rundsiitzl icJ1es 
( 1 )  Predigtlektoren und Predigtlektorinnen sind beauftragt , in Ab
sprache mi t  dem zuständigen Pfarramt Go1 tesd ienste mit Lesepre
digt zu halten . 
(2) Prädikanten u nd Präd ikant i n ncn sind beau ftragt , in Absprache
mit dem zus tändigen Pfarramt Gottesd ienste m i t  selbstverfasstcr
Predigt zu halten .

§ 2
Predigllekloren und P1·ed iglleklorinnen 

( 1 )  Predigtlektoren und Predigtlektorinnen mlissen an der dafür vor
gesehenen Ausbi ldung te i lgenommen haben und al Kirchenälte te 
in einen Gemeindekirchenrat wählbar sein .  In Ausnalunefällen kön
nen auch M i tgl ieder ande rer Gl iedkirchen der EKD an der Ausbi l
dung tei lnehmen und zum Dienst beauftragt werden, wenn sie nach 
den Vorschr iften der jewei l igen Gl iedkirche in  k i rchl iche Ämter 
wählbar sind . 
(2) Die Anmeldung zur Ausbi ldung bedarf e ines zust immenden Vo
tums von Gemeindekirchenrat und Pfarramt der zustiindigen Ge
meind�: Entsprechendes gilt für Mitgl ieder anderer Gliedkirchen der
EKD. Uber den erfolgreichen Au bi ldungsabschluss wird eine Be
schein igung ausgestel l t ;  andere Ausbildungen können vom Oberk ir
chenrat anerkannt werden .  Nach Vorlage dieser Bescheinigung und
zustimmender Voten vom Gemeindek i rchenrat u nd Pfarramt der zu
ständ igen Gemeinde werden die Absolventen oder Absolvent innen
der Ausbildung vom Oberkirchenrat als Predigt lektor oder Predigt
lektorin beauft ragt .  Die Beauftragungsdauer beträgt acht Jahre . Eine
erneute Beauftragung ist mögl ich . Die Beauft ragung zum Predigt
lektorendienst erfolgt schri ft l ich .
(3) Die Beau ftragung gi l t  für die Kirchengemeinde , welcher der Prc
d igtlektor oder d ie Predigt lek lori n angehört . Der Oberk i rchenrat
kann auf Antrag des Pred iglck tors oder der Pred igt lektorin die Be
auftragung im Benehmen mit der zuständigen Gemeinde und der
au fnehmenden Gemeinde auch auf andere K i rchengemeinden er
weitern.
(4) Der Predigtlek tor oder die Pred igtlektorin wird in e inem Gottes
dienst für se inen oder ihren Dienst durch den Oberk i rchenrat einge
führt.

§ 3
Wei tere Best immungen fih' den Predigllcklorendienst 

( 1 )  Der Pred igtlektor oder die Predigtlektorin ist bei seinem oder 
ihrem Dienst an die gellenden Ordnungen der Evange l i sch-Lutheri
schen K i rche i n  Oldenburg und an die in der jewe i l igen K i rchen
gemeinde bestehenden gol lesd ienstl ichen Ordnungen gebunden . 
(2) Die Begleitung des Pred igt lektoren oder der Pred igtleklorin
geschieht durch das zuständige Pfarramt.
(3) Über al les , was dem Pred igt lektor oder der Predigtlektorin bei
der Ausübung des Dienstes anvertraut wird ,  hat er oder sie auch liber
die Dauer der Beauftragung h inaus St i l lschweigen zu bewahren .
(4) Der Predigtleklor oder d ie  Predigtlektorin trägt im Gottesd icn t
eine e inem oder ihrem Dien t angemessene Kleidung. Er oder sie
t rägt keinen Talar.
(5) Die Beauftragung als Predigt lektor oder Predigt lektorin schl ießt
e ine Tät igkeit als freier Kasua l redner oder als freie Kasualrednerin ,
fre ier Pred iger oder freie Pred igerin aus.

§ 4
Prädikanten und Prädikant i nnen 

( 1) Prädikanten und Präd ikant innen müssen an der dafür vorge ehe
nen Ausbi ldung teilgenommen haben , im Predigtlektorendiensl
m indestens zwei Jahre regelmäßig tät ig gewesen sein und als K ir
chenälteste in einen Gemeindek i rchenrat wählbar sein .  In Ausnah
mefäl len können auch Mi tgl ieder anderer Gl iedkirchen der EKD an
der Ausbildung teilnehmen und zum Dienst beauftragt werden ,
wenn  �ie nach den Vorschriften der jewei l i gen Gl iedkirche in k i rch
l iche Amter wählbar sind.
(2) Die Anmeldung zur Au bi ldung bedarf e i nes zustimmenden
Votums von Gemeindeki rchenrat und Pfarrnmt der zuständ igen
Gemeinde . . �ntsprechcndes g i lt fll r Mitgl ieder anderer Gliedk i rchen 
der EKD. Uber den erfolgreichen Ausbi ldungsabsch luss  wird e ine 
Besche in igung ausgestel l t ;  andere Ausbi ldungen können vom Ober
k i rchenrat anerkannt werden . Nach Vorlage dieser Bescheinigung 
und zust immender Voten vom Gemeindek i rchenrat und Pfarramt 
der zuständigen Gemeinde werden die Absolventen oder Absolven
t innen der Ausbi ldung vom Oberkirchenrat als Präd ikant oder Prä
dikant in beauftragt. Die Beauftragungsdauer beträgt acht Jahre .  

lO 

Eine erneute Beauftragung ist mögl ich . Die Beauftragung zum Prä
dikantendienst erfolgt schri ft l ich. 
(3) Die Beauftragung g i l t  für die Kirchengemeinde , welcher der Prä
d ikant oder die Prädikantin angehört . Der Oberkirchenrat kann auf
Antrag des Präd ikanten oder der Prädikant in die Beauftragung im
Benehmen mi t  der  zuständ igen Gemeinde und der aufnehmenden
Gemei nde auch auf andere K i rchengemeinden erwei tern . Bei Be
auft ragung zu Diensten auf K i rchenkreisebene ist das Benehmen mit
dem Kre isk i rchenral herzustel len .
(4) Der Prädikant oder die Präd ikanl in  wird in einem Gottesd ienst
durch den Oberkirchenrat für seinen oder ihren Dienst e ingeführt .

§ 5
Wei tere Best immungen fiir den Prädikantendienst 

( 1 )  Der Präd ikant oder die Prädikant in i st be i se inem oder ihrem 
Dienst an die gel tenden Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Oldenburg und an die in der jeweil igen Kirchengemeinde 
bestehenden gottesdienst l ichen Ordnungen gebunden . 
(2) Die Begleitm1g des Prädikanten oder der Prädikant in gesch ieht
durch das Pfarramt . S ind eiern Präd ikanten oder der Präd i kan t i n
Dienste im  Bereich eines K i rchenkreises zugewiesen , so  liberni mml
der � reispfarrer oder die Kre i spfarrerin die Begleitung .
(3) Uber alles, was dem Priidikanten oder der Prädikant in bei der
Auslibung des Dienstes anvertraut wird ,  hat er oder sie auch über die
Dauer der Beauftragung h inaus S t i l l schweigen zu bewahren.
(4) Der Präd ikant oder die Prädikantin trägt beim Gotte dienst  eine
se inem oder ihrem Dienst angemessene K le idung. Er oder sie trägt
keinen Ta lar .
(5) Die Beauftragung als Präd ikant oder Prädikantin sch l ießt eine
Tät igkeit als freier Kasualredner oder als freie Kasualrednerin ,  frei
er Pred iger oder freie Predigerin aus .

§ 6
Forlbi ldung und Pfarrkonvent 

( 1 )  Pred igtlektoren und Pred igl lektorinncn sowie Präd ikanten und 
Präd ikantinnen sind zu regelmäßiger Fortbi ldung verpnichtet . Die 
notwendigen Kosten h ierfür einschließlich der Fahrtkosten t rägt der 
Oberk irchenrat . 
(2) Prädikanten und Präd ikantinnen können im Einzelfal l  zu den
Pfarrkonventen eingeladen werden .

§ 7

Beendigung der Beauft ragung 
( 1 )  Ei ne nach diesem Gesetz erteilte Beau ft ragung ende t :  
( a )  mi t  Ablauf der bei de r  Beauftragung festgelegten Dauer, 
(b) wenn der oder die Beauftragte das 75. Lebensjahr vollendet ha t ;
auf Antrag kann die Beau ftragung verlängert werden ,
(c) wenn der oder d ie Beauftragte die Beauftragung zt11iick gibt;
d ie Beauftragung kann nur schri ftlkh zurückgegeben werden , die
Rückgabe i st nicht widerrufbar, erneute Be.iuftraguog ist mögl ich,
(d) wenn die Voraussetzung für die Ertei lung der Beauft ragung nach
§ 2 Absatz I Satz I oder 2 bzw. § 4 Absatz 1 Satz I oder 2 n icht mehr
besteht,
(e) wenn die Beauftragung aus wicht igem Grund widerru fen wird ,
(f) wenn die Beauftragung a l s  Ergebnis des Lehrgespräches wider
rufen wird .
(2) Vor dem Widem1f der Beauftragung gemäß Absatz I Buchstabe
(e) sind der oder die Beauftragte und die bei der Beauftragung betei
l igten Stel len zu hören .  Gegen die Entscheidung kann der oder die
Bet roffene Beschwerde e in legen .  Über die Beschwerde entsche idet
der Gemeinsame Kirchenausschuss abschl ießend.
(3) Die Beendigmig der Beau ftragung ist nach den in der Kirchen
gemeinde geltenden Be t inunungen ortsilbl ich bekannt zu geben .

§ 8

Lehraufsicht 

( l )  Liegen nachweisbare Tatsachen für die Annahme vor, dass ein
Prädikant oder eine Prädikant in öffent l ich durch Wort oder Schri ft i n
entscheidenden Punkten dauernd in Widerspruch zum Bekenntnis
stand der Evangelisch-Lutherischen K i rche i n  Oldenburg (Art ike l  1 ,
3 und 4 K i rchenordnung) tr i t t und daran t rotz Belehru ng und seel
sorgl icher Bemühung festhäl t ,  so is t ein Lehrgespräch zu führen .
Das Lehrgespräch führt der Oberkirchenrat.
(2) S te l l t  der Oberki rchenrat aufgrund des Berichtes über den Ver
lauf des Lehrgespräches fest , dass der Präclikant oder d ie Prädi
kant in in entscheidenden Punkten im Widerspruch zum Bekenmnis
stand der Evangel isch-Lutheri schen K i rche in Oldenburg steht und



daran festhält, so ist die dem Prädikanten oder der Prädikanlin 
erteilte Beauftragung zu widerrnfen. 
(3) Wenn ich der Präd ikant oder die Prädikantin dem Lehrgespräch
wiederhol t entzieht , wird die Beauftragung mit sofortiger Wirkung
witlerrufen.

§ 9
Entschädigung 

Den Pred igtlektorcn und Predigtleklorinnen sowie den Prätl ikanlen 
und Präd ika111 i1111e11 werden die in Wahrnehmung ilu·es Dienstes 
ents tandenen Auslagen im Rahmen vorhandener M i ttel und nach 
vorheriger Absprache gegen Vorl age von Belegen ers1a11e1 . J hnen 
kann e ine Entschäd igung gewährt werden . Das Ni:ihcrc wi rd durch 
Rechtsverordnung gerege l t ,  

§ 10
A usfü h rungsbesl immw1gen 

Der Oberkirchenrnt erlä st zur Ausführung dieses Gesetzes die er
forderl ichen Ausfiihnmgsbest immungcn und Curricu la .  

§ 1 1
Ergänzende Regelungen 

Die Regelungen des Kirchengesetzes über den Dienst , d ie Beglei
tung und d ie Fortbildung von Ehrenamtl ichen in der Ev .-Luth . Kir
che in Oldenburg vom 2 1  . November 2009 (Ehrenamt gesetz -
EAG , (GVBI .  27 . Band S. 5; geändert durch K i rchengesetz vom 18 .  
November 20 1 1 ,  GVBI .  27 .  Band. S .  7 1 )  finden unter Beachtung 
von § l Absatz 2 EAG erglinzend Anwendung. 

§ 12
Schl ussbcs t inuuungen 

Dieses Gesetz trill am Tage nach seiner Verklindung in Kraft . 
Gle ichzei t ig treten die Rich t l i n ien liber die vorläufige Ordnung des 
Lektorenamtes vom 26. Juni 1 975 (GVBI .  1 8 . Band , S. 1 52) und das 
Gesetz zur Beauftragung zum ehrenamtl ichen Dienst der Wortver
kli nd igung und Sakramentsverwaltung vom 19 .  Ma i 1 999 (GVBI. 
24. Band, S .  I02) außer Kraft .
Beauftragungen, die nach diesen R ichtlinien und dem Gesetz durch
den Oberk i rchenrat ausgesprochen worden s ind ,  bleiben nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen .  Eine Beauftragung durch den
Oberkirchenrat für Lektorinnen oder Lektoren nach B als Predigt
lektorin oder Predigtlektor sowie für Lektorinnen oder Lektoren
nach C als Prädikant in oder Prädikant ist auf Antrag möglich .

Der Oberkirchenrat 
der Ev .-Luth . K i rche in Oldenburg 

J a n s s e n  
B i schof 

Nr. 15 

Kirchengesetz über di.e Zu t i nunung zum Kirchengesetz 
zur Änderung der Grundordnung 

der Evangel ischen Kirche in  Deutschland 
vom 27.05.2016 

Die 48 . Synode der Evangel isch-Lutherischen Kfrche in  Oldenburg 
hat das folgende K i rchengesetz beschlossen :  

Art ikel I 
Zustimmung zum Kirchengesetz zur Änderung der 

Grundordnung der Evangel i schen Kirche in Deutschhmcl 
Dem K i rchengesetz zur Änderung der Grundordnung der Evangel i
schen Kirche in  Deu t sch l and  vom 1 1 . November 20 1 5  (ABJ . EK D, 
S .  3 1 1 )  wird zugest immt . 

GVBI .  XX:Vill . Band , 2 .  Sllick 

Art ikel ß 
Inkraft treten 

Dieses Ki rchengesetz trill am Tag nach der Verkündung in  Kraft .  

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Lu th. K i .rche in  Oldenburg 

J a n s s c n  
B ischof 

Nr. 16 

G e  ·etz zur Änderung cles Kird1cngcsetzes über d ie Erricht ung 
und Aun1ebung von Pfarrstellen zur Umsetzung des 

Pfarrstellenplans ab dem Jahr 2014 (Pfärrstel lenplanG 2014) 
vom 22. ovember 2013 ,  

vom 27. Mai 20 16  

D ie  48 .  Synode der Evangel isch-Lutherischen Kirche in  Oldenburg 
hat das folgende Kirchengesetz  besch lossen: 

Art ikel I 
Änderung des Pfarrstcl lcnplangesetzes 20 1 4  

Das K i rchengesetz liber d ie Erri chtung und Aufhebung von Pfan-
stel len zur Umsetzung des Pfarrste l lenplans ab dem Jahr 20 1 4  
(Pfarrs te l lenplanG 20 1 4) vom 22 . November 20 1 3  (GYBI . 27 . 
Band ,  S .  l 39) wird wie folgt geli ndert :  

l .  In § 2 Absatz I Satz 2 wird das Wort „1.wölr' gestrichen .

2. In Anlage 2 wird im  Abschniit „Pfarrstellen 7.ur Ertei
lung evangelischen Religionsunterrichts" die Bczc ich
mmg „X" i n  „XI" geändert und die Benennung des Sol l
Umfangs von „ I 0 ,00" i n  „ 1 1 ,00" .

3 . In Anlage 2 wird im Abschnitt „Pfarrstellen fih· Pro
jekte und Personalbewirtschaftung" d ie Bezeichnung
,.X I I" i n  „XI" geändert und die Benemmng des Sol l-Um
fangs von „ 1 2 ,00" in „ J  1 ,00" .

Ai- t ikel I I  
Dieses K i rchengesetz t ri I I  a m  1 .  J u n i  20 1 6  in  Kraft .  

Der Oberk i rchenrat 
der Ev .-Luth .  K i rche in O ldenburg 

J a n s s c n 
Bischof 

Nr. 17 

Ausführungsbest immungen zur cufassung der 
Verwaltungsanordnung für die Führung der Kircllcnbücher 
(Kirchenbuchordnung) de1· Ev. Luth .  Kirche in Oldenburg 

YOlll 1 .1 .2015 

Zu § 1 
Mit den Übertri llen (§ 1 Abs . 2 Buchstabe e) ,  die in d ie 
K i rchenblicher einzu tragen s i nd ,  s i nd l1l!!" die Ü bert ri l le zur  Ev . 
Lu t h .  K i rche in Oldenburg geme .in t .  Die Ubcrtri t te zu anderen K i r
chen oder Rel igionsgemeinschaften werden in das Verzeichnis der 
Kirchenaus t ri tte (vgl . § 2 Abs . 1 Buchstabe b) e inge.\ragen .  Die De
fi n i t ionen von Aufnahme , Wiederaufnahme und Ubcrtr i t t  finden 
sich in § 7 des K i rchengesetzes Ober die Kirchenmi tgl iedschaft (RS 
1 .030). 

1 1  



GVB I .  XXVIIl. Band , 2 .  Stiick 

Zu § 2 
In Ab atz 1 Buchstabe a) wird die Führnng eines Gcmeindeglieder
verzeichn isses geregel t ,  welches in der Ev. Luth .  Kirche in Olden
burg einheitlich iiber das EDV-Programm Mewis T geführt wird .  
Absatz 3 macht deutl ich , d a  s fü r  die Ve,Le ichn isse grundsätzl ich 
die gle ichen Regeln gel ten wie für die Kirchenbücher. 

Zu § 3 
An der Verantwortung des Pfarramtes für die ordnungsgemäße 
Fiihrung der Kirchenbilcher wird festgehalten (vgl . § 40 
PfDG .EKD) . Danach „haben Pfarrerinnen und Pfarrer die ihnen ob
l i egenden Aufgaben in der Verwaltung, der pfärramtl ichen Ge
schäftsführung , der K i rchenbuchführung und i n  Vermögens u nd 
Geldangelegenhei ten sorgfö l l i g  zu erfüllen ." 
Das Pfarramt kann jedoch auch e i ne andere Person oder Ste l le mi t  
der  Kirchenbuchführung beauft ragen .  Ebenso kann d ie Fiihrung der 
Kirchenbiicher melu-erer K i rchengemei nden einer gemeinsamen 
Ste l le  übertragen werden . Die Beauftragung bedarf e ines Gemein
dek.irchenratsbcschlu ses und es muss die konkret verantwortliche 
Per on in dem Beschluss festgelegt werden .  Eine nachträgl iche/riick
wirkende Beauftragung als K i rchenbuchfi.ihrer/i n  ist n icht möglich . 

Zu § 4  
H ier wird nunmehr d i fferenziert zwischen Bestattungen und sonsti
gen Amtshand lungen . B isher wurden sämt l iche Amtshandlungen 
dort e ingetragen , wo s ie vol lzogen worden sind . Dies wird gerade in 
ländl ichen Gemeinden häufig mit dem Wohnsitz der Betreffenden 
iiberc inst immen.  Im Bereich der Bestattungen ,  vor a l lem in städt i
schen Bereichen ,  ist der Ereignisort eher flex ibe l ,  je nachdem,  wo 
der Friedhof l iegt . Auch werden die Bestattungen nicht immer von 
dem örtl ichen Pfarrer vorgenommen ,  sondern von demjen igen , in 
dessen Bereich das Gemei ndeglied gewohnt hat .  Deswegen is t  bei 
Bestattungen von dem Prinz ip des Ereign isortes abgewichen und auf 
das Wohnsitzpr inz ip umge te i lt worden . Die g le iche Di fferenzie
nmg nehmen auch andere Gl iedkirchcn ,  z. 8. die Evangel ische K i r
che von Westfalen und d i e  Evange l isch Lutherische Landesk i rche 
Hannovers , vor. 
Wohnsitzkirchengemeindc ist gleich die Kirchengemeinde des - kom
munal gemeldeten - Wohnortes , bei Umgemcindungen ist es somit 
NICHT die sog . ,,Wunschk i rchengemeinde" (gi l t  nur bei Bestattun
gen) .  Die Wun chk i rchcngemeinde trägt nur unter Buch. laben ein . 

Zu § 5 
Mit Absatz 2 wurde gerege l t ,  dass jedes Gemeindegl ied für eine 
Amt handlung außerhalb seiner Wohnsitzkirchengemeinde ein D i 
m issoriale vorlegen mu s .  
Be i  der Trauung konfessionsverschicdener Partner benöt igt das ka
tho l i sche Gemeindeg l ied , wenn e eine Anerkennung der evangeli
schen Trauung wiin  chi , einen sogenannten Dispens. Der Dispens ist 
e ine Befreiung von der Pfl icht zur Trauung in der kathol i schen Kir
che und kann vom Katho l i ken beim Bischöfl ichen Generalvikariat 
bean t ragt werden . Ohne d iesen Dispens g i l t  der Kathol ik für die ka
thol i sche Kirche a ls  n icht get raut . 
D ie Rege lung in Absatz 4 ,  wonach Taufen au fgru nd ih rer  m itg l icd
schaftsbegründendcn Wirk ung der zuständigen kommunalen Mel
debehörde zu melden s ind , is t  erwe i tert worden um andere m i tg l i cd
schaftsbegrlindende Vorgänge wie Aufnahmen , Wiederaufnahmen 
und Übertritte. Wichtig ist hier, dass die Meldung immer durch die 
Wohnsilzkirchcngcmcincle erfolgt . 

Zu § 6 
Ab 1 . 1 .20 1 6  ist das elektronische Kirchenbuch verbind l ich durch die 
Kirchengemeinden zu nutzen- siehe KBO § 29 (3). 
Es bleibt aber dabe i ,  da K i rchenbiicher gebundene Blicher sind, so 
dass die EDV Ausdrucke in angemessenen Zeitabständen fest zu 
binden incl .  Damit d ie Zeitabstände , bis die Unterlagen gebunden 
werden ,  n icht zu groß werden, sieht § 6 Absatz 1 Satz 3 vor, dass i n  
k le ineren Gemeinden mi t  wen igen Amtshand lungen auch gemein a
me K irchenbücher für mehrere Arten von Amtshandlungen einge
führt werden können . 

Zu § 7 
Nur bereits vol lzogcne/durchgefli lu-te Amtshand lungen werden in 
das K i rchenbuch einget ragen ! 

Zu § 8 
Absatz 5 wird festgelegt , dass vorgelegte Personenstandsurkunden 
und son t igc Bescheinigungen , die zur Ein tragung in das K irchen
buch benötigt wurden ,  gesondert als Anlagen zum jeweil igen Kir
chenbuch aufzubewahren sind . 

1 2  

Zu § 9 
(3) Bei der Eintragung von Konfirmat ionen muss n icht mehr jede
Amt hand lung einzeln unterschrieben werden . Es reicht eine Unter
schri ft pro Konfinnandengotte d ien t aus. Außerdem möchten wir
besonders darauf hinweisen , dass vor dem B inden der Jahrgänge ei
n ige Leersei ten mit eingebunden werden , damit für etwaige Nach
t räge genug Platz vorhanden i t .

Zu § 1 1  
Um Zweifelsfragen auszuschl ießen und damit Fehler zu vermei
den , ste l l t § 1 1  Abs . 1 jetzt ausdrlicklich fest, dass Sperrvermerke 
nach dem staatlichen Melderecht  auch in d ie Kirchenbilcher zu 
iibernehmen s i nd .  Besonders zu beachten ist , dass Sperrvermerke 
auch in die K i rchenbuchzweitschr i ften e inzutragen sind . 

Zu § 1 2  
Absatz 4 besagt , dass Zwe itschri ften ab sofort al s doppe lsei t ige 
Kopie des Orig i nals inkl . der Unterschriften gefert igt werden 
können .  Auf der letzten Seite erfolgt ein Siegelabdruck mit dem 
Zusatz , die Kopie st immt mi t  dem Original iibcrcin", Datum und 
Unter. chri ft .  

Zu § 1 6  
Absatz 2 konkretisiert die Eintragung von konfes ionsver ch iede
ncn Trauungen . 
H ier wird zwischen einer evangel i schen Trauung unter Mi twi rJ....-ung 
eines kathol i schen Gei ! l iehen (Eint ragung bei uns unter lfd. Nr.)
und e iner katholi schen Trauung unter M itwirkung eines evangel i 
schen Pfarrers (Eintragung be i uns unter Buchstabe) untersch ieden . 
Gehören beide Ehepartner n icht un eren betreuten Konfe sionen 
an , l iegt keine ordnungsgemäße Trauung vor und sie w i rd auch 
nicht im Traubuch eingetragen .  Die Segnungsgottcsdicnste von 
gle ichgesch lechtlichen Lebcnspnrtncrschaften werden nicht im  
Kirchenbuch e ingetragen , dn e s  s ich n icht um Amtshand l u ngen 
gem .  § 1 lrnndelt .  

Zu § 1 7  
Hier wurde u .  a .  d ie Eintragung der Namen der nächsten Angehöri 
gen wieder gestrichen und Hinweise auf eine Umgemeindung 
h inzugefügt . Gemäß Rundschre iben des Oberkirchenrates zur 
Frage der Be lattung Ausgetretener (RS 3 . 1 60) werden Ausgetrete
ne n icht kirchl ich bestattet und som i t  auch n icht im Kirchenbuch 
erfa st . Ebenso wird be i Per onen verfahren, die n i cht der K i rche 
angehören (RS 3012 Gottesdienste und Amtshandlungen -V.  (5)) .
Angehörige anderer Kirchen und Glaubensgemeinschaften,  die der 
Arbeitsgemeinschaft christ l icher K i rchen angehören ,  z .  8. Katholi
ken ,  können evangel isch bestattet und somit auch eingetrngen 
werden (RS 30 1 2- Gotte dienste und Amtshandlungen V. (4)) . 

Zu § 1 8  
I n  § J 8 (3)  sind ergänzend zu den Totgeburten auch die Feh lgebur
ten benannt (vg l . h ierzu § 2 (3) Nieders . Bestat tu ngsgesetz und 
Rundschre iben Nr. 38/2004) .  

Zu § 2 8  
In  § 2 8  wird geregelt , dass die Gemeinsame Kirchenverwaltung 
elektronische Kirchenbücher zur Benutzu ng zur Verfügung ste l len 
kann . Das erfolgt durch das K i rchenbuchmodul i n  Mewis NT. 

Zu § 29 
Um einen geordneten \Vcch el zwischen dem bisherigen K i rchen
buchverfahren und dem EDV-gesliitzten Verfahren  zu gewährleis
ten ,  regel t  Absatz 2 ,  dass Umstel lungen nur zu einem Jahreswechsel 
zu lä sig sind. In  Absatz 3 wird darauf h ingewiesen ,  das ab dem 
1 . 1  .20 1 6  jede Kirchengemeinde ein elektronisches K i rchenbuch 
führen muss. 

Oldenburg, den 26. Januar 20 1 6  

Der Oberki rchenrat 
der Ev .-Luth .  K i rche in Oldcnbmg 

J a n s s e n  
Bischof 



b) Konföderation evangelischer Kirchen
in Niedersachsen 

Nr.18 

ßek:rnntmachung der Verordnung zur Änderung der 
Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der 

Erslen theologischen Prüfung 
vom 23. Februar 2016 

Nachstehend gibt der Oberkirchenrat die Verordnung zur Änderung 
der Verordnung des Rate der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen Uber die Durchführung der Ersten 
theologischen Prüfung vom 23. Februar2016 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover Nr. 1/2016, S. 3) bekannt. 

Oldenburg, den 10. Mai 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teichmanis 
Oberkirchenrätin 

Verordnung zur 1\ndernng der Verordnung des Uates der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen iiber 

die Durchführung der Ersten theologischen Priifung 
Vom 23. Februar 2016 

Auf Grund des § 8 Abs. 2 de Kirchengesetzes der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen iiber die theologischen 
Prilfungen (Gemein ames Prlifungsgesetz- ThPrG) vom 20. Januar 
1975 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 19), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 29. Mäu. 2001 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 
50), erla sen wir folgende Ausflihnmgsverordnung: 

§ 1
Die Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen iiber die DurchfUhrung der Ersten theologischen 
Prüfung vom 09. März 2013 (K irchl. Amtsbl. Hannover S. 39) in der 
Fassung vom 23. Juni 2015 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 86) wird 
wie folgt geändert: 

,,§ J 4 wird wie folgt geändert: 
Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefUgt: 
Der Priifling kann bis sieben Tage vor Erbringung der ersten 
Prüfungsleistung ohne Angabe ,•on Gründen von der Prtifung 
zuriicktreten. Der Riicktritt ist schriftlich gegeniiber dem oder der 
Vorsitzenden der Prüfungsabteilung anzuzeigen. ln diesem Fall gilt 
die Prüfung als nicht unternommen. Ein solcher Riicktritt ist nur ein
mal möglich. Der Prifling kann zum nächstmöglichen Termin 
erneut zugelassen werden." 

§2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkiindung 
in Kraft. 

Hannover, den 23. Febrnar 2016 

Der Rat der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen 

Meister 
Vor itzcndcr 

GVBI. XXVIll. Band, 2. Stück 

II. Beschlüsse der Synode der Ev.-Luth.
Kirche in Oldenburg 

III. Verfügungen

IV. Mitteilungen

Nr.19 

Einberufung zur S. Tagung der 48. Synode 

Die 5. Tagung der 48. Synode der Evangelisch-Luthcri chen Kirche 
in Oldenburg beginnt am 

Donner tag, den 26. fai 2016. 
Der Eröffnungsgotle dienst findet um 09:00 Uhr in der St.-Ulrich ·
Kirche in Rastede, Denknmlsplatz 2, 26180 Rastcdc statt. Im An
schlus beginnen die Verhandlungen der Synode um 11 :00 Uhr im 
Ev. Bildungshaus Ra tede, Miihlenstr. 126, 26180 Rastede. Die Ta
gung endet voraussichtlich am Freitag, den 27. l\Iai 2016 gegen 
19:00 Uhr. 

Oldenburg.den 26. April20l6 

Die Präsidentin der 48. Synode 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Bliitchen 

Nr. 20 
Bekanntmachung 

der achwahl in die 
AG Steuerungsgruppe 

Die 48. Synode hat in ihrer 5. Tagung am 27. Mai 2016 i11 die AG 
Steucrungsgmppe gewählt: 

Syn. Richter 
Syn. Tcetzmann 
Syn. Vogel-Grunwalcl 
Svn. Dr. Diirr 
Syn. Schanrschmidl 
Syn. Prof. Dr. Schulz 

Oldenburg,den 19.Juli 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teichmani s 
Oberkirchenrätin 

Nr. 21 

Ilelrnnntnrnchung 
cler Nnchwfthl eines Mitgliedes in den Ral cler l(onföderation 

ev. I<irchcn in Niedersachsen 

Die 48. Synode hat in ihrer 5. Tagung am 27. Mai 
2016 folgender Nachwahl zugestimmt: 
OKRin Dr. Teichmanis wird als Nachfolgerin von OKR Mucks
Biikcr in den Rat der Konföderation cv. Kirchen in Niedersachsen 
bestellt. 
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Oldenburg, den 25. Juli 2016 

Der Oberkirchemat 
der Ev.-Luth. IGrche in Oldenburg 

Janssen 
Bischof 

Nr. 22 

Bekanntmachung 
der Vcrändernngen in Gremien der 48. Synode 

der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Die 48. Synode hat in ihrer 5. Tagung am 27. Mai 2016 folgenden 
Veränderungen zugestimmt: 

Der Syn. Braun wechselt aus dem Ausschuss für theologisch!? und 
liturgische Fragen, Schöpfungsverantwortung, Mission und Oku
mcnc in den Finanz und Personalausschuss. 
Der Syn. Bohnstengel wechselt aus dem Ausschuss für Gemeinde
dienst und Seelsorge in den Kirchensteuerbeirat 

Oldenburg, den 26. Juli 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teiehmanis 
Oberkirchenrätin 

Nr.23 

Bekanntmachung 
der Nachwahlen in Gremien zur 48. Synode 

der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Die 48. Synode hat in ihrer 5. Tagung am 27. Mai 2016 folgenden 
Nachwahlen zuge timmt: 

Die Syn. Gärtig wird als Mitglied in den Aussc\1uss fiir Jugend und 
Bildung, kirchliche Werke, Einrichtungen und Offentlichkeitsarbeit 
gewähll. 

Die Syn. kleine Kntlhaup wird als Mitglied in den Ausschus. für 
Gemeindedien t und Seelsorge und in den Ausschuss für theologi-
che und liturgi ehe Fragen, Schöpfung verantwortung, Mission 

und Ökumene gewiihll. 

Oldenburg, den 26. Juli 2016 

Der Oberkirchemat 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teichmanis 
Oberkirchenrätin 

Nr.24 

Uekanntmachnng 
del' Nachwahlen zur 48. Synode 

dcl' Ev.-Luth. Kil'che in Oldenburg 

Die 48. Synode hat in ihrer 5. Tagung am 26. Mai 2016 folgenden 
Nachwahlen zugestimmt: 
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Kirchenkreis Oldenburger Münstcrland Frau Stefanie kleine 
Krnthaup als nichttheologisches Mitglied für den ausgeschiedenen 
Herrn von Kajdacsy und Herr Dr. Hans-Hermann Liillich als 
nichllheologisches Ersatzmitglied. 

Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenbure Land Frau Sabine Arnold als 
theologisches Ersatzmitglied für die ausgeschiedene Frau Wöhlcr. 
Als Mitglied in die Synode hat der Oberkirchenrat Frau Juliaone 
Gärtig für die ausgeschiedene Frau Zieseniß und als Ersatzmitglied 
Frau Lisa Wraase bemfen. 

Oldenburg, den 2. August 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teic hmanis 
Oberkirchenrätin 

Nr.25 

ßekanntmachung clel' Änderung in der Zusammensetzung der 
Arbeits- und Dienstrechtlichcn Kommission 

vom 9. Februar 2016 

Nachstehend gibt der Oberkirchenrat die Änderung in der Zusam
mensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 
vom 9. Februar 2016 (Kirchl. Amtsblatt Hannover Nr. 1/2016, S. 3) 
bekannt. 

Oldenburg, den JO. Mai 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teichmanis 
Oberkirchenrätin 

Änderung in der Zusammensetzung 
der Arbeits- und Diensll'echtlichcn Kommi ion 

Hannover, den 9. Febrnar 2016 

Die Zusammensetzung der Arbeit - und Dienstrechtlichen Kommis
sion Mitteilung vom 16. Juni 2011 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 
139), vom 19. Oktober 2011 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 226), 
vom 3. und 29. Februar2012 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S.42), vom 
7. November 2012 (Kirchl. Amtshi. Hannover S. 3 LO), vom 5. März
2013 (Kirchl. Amtshi. Hannover S. 3), vom 11. März 2014 (Kirchl.
Amtshi. Hannover S. 4) und vom 30. Juni 2014 (Kirchl. Amtsbl.
Hannover S. 78) hat sich wie folgt geändert:

Vcrtl'cter clel' bel'ullichen Ve1·cinigungen 

a) von den Verbiinden kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Hen Andreas Miehe, Bassum, Mitglied in der AOK, scheidet
mit Ablauf des 31.01.2016 aus.
Herr Uh"ich ßeul<e1·, LUnebnrg, bisher Stellvertreter von Herrn
Miehe, wird mit Wirkung zum O 1.02.2016 als Mitglied der AOK
entsandt.
Herr Arno Krögcr, Schnega, wird mit Wirkung zum 01.02.2016
Stellvertreter von Herrn Beuker.

b) von der Kirchengewerkschaft Niedersachsen:



Frau Silke Kuschel -Schenk,  eustadt a. Rbge., 
scheidet mit Ablauf des 03 .02 .20 1 6  als Stell vertreterin von Herrn 
Mül ler aus . 

Herr l\-lal' f in Lange, Gött ingen, wi rd mit Wirkung vom 
04 .02 .20 1 6  Stellvert reter von Herrn Müller. 

Konfödcrnt ion evangel ischer Kirchen 
in  Niedersachsen 

- Geschäftss tel le

Rad tke 

Nr. 26 

ßekanntmachung des De chlu es der Arbeit - .)llld 
Dieustrecht lichen Kommi sion übel' die 79. und 80. Andcruug 
der DienstVO

i
_d ie 10. Änderung der ARR-Ü-Konf und die 7 .  

Anderung der  ARR-Awbi/Prakt 
vom l 8. April 2016 

Nachstehend gibt der Oberk i rchenrat den Besch luss der Arbeits- und 
Dicns t rechtl ichen Kommission über die 79 . und 80 . Änderung der 
Dienst V 0, die 10. Änderung der ARR-Ü-Konf und die 7. Änderung 
der A RR-Azubi/Prnkt vom 1 8 .  Apri l 20 1 6  (K i rch l .  Amtsb lal l  Han
nover Nr. 2/20 1 6 ,  S .  47) bekann t . 

Oldenburg , den 28 .  Ju l i  20 1 6  

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Luth. K i rche in Oldenburg 

D r .  T e i c h m a n i s  
Oberk irchenrät in 

ßek:rnnt machung des ßeschlusses 
der Arbe i t  - und D.ienst rechtl lchen Kommission llber d ie  79. 
und  8.9 ·  Änderung der �jcnstVO, die 10 ,  Ändernng de1· ARR

U-Konf und die 7 .  Andenmg der ARR-Azubi/Prnkt 
Hannover, den 1 8 .  Apr i l  20 1 6  

Nachstehend geben wir die folgenden Besch lüsse der Arbe i ts- und 
Dienstrechtl ichcn Komm ission vom 25.  Februar 20 1 6  bekann t :  

- 79 . Änderung der Dienstvert ragsordnung (D ienstVO),
- 80. Änderung der DienstVO,
- IO .  Änderung der Arbeitsrecht rcgelung zur Überlei tu r�g der
M i tarbeiter und Mit_�rbeiterinnen und zur Regel ung des Uber
gangsrcchts (ARR-U-Konf) und
die 7. Änderung der Arbeit rechtsregclung für Au zubi ldende 
und Prakt ikantinnen (ARR-Azubi/Prakt) .  

Konföderat ion e\'angelischer Kirchen 
in  Niedersachsen 

- Geschäftss tel le

Radtkc 
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79. Änderung der Dienstver tragsordnung
Vom 25. Februar 2016 

Aufgrund des § 29a Absatz 8 des K i rchengesetzes der Konfödera
t ion evangel i scher Kirchen in Niedersachsen über die Rechtsste l lung 
der Mi tarbeiter und 1itarbei terinncn (Mitarbeitergesetz - MG) vom 
1 1 . Mär7. 2000 (Kirchl . Amtsbl . Hannover S. 92) , zuletzt geiindcrt 
durch K i rchengesetz vom 9. März 20 1 3  (Kirchl . Amtsbl . Hannover 
S. 47), hat die Arbeits- und Dienstrcchtl iche Kommiss ion die
Dienstvert ragsordnung V�(ll 1 6 . Mai 1 983 in der Fassung der Be
kanntmachung der 6 1 .  Anderu ng vom 10 .  Jun i  2008 (K irch l .
Amtsbl . Hannover S .  70) , zuletzt geändert durch d ie 78 ,  l1.ndcru ng
der Dienst vertragsordnung vom 23 . J u l i  20 14  (Kirch l . Amtsbl . Han
nover S .  1 22) ,  wie folgt geändert :

§ 1

Änderung der Dicnstvertrngsordnung 
1 . I n  § 16 Absatz l wird folgende Nummer 3 angefügt :

„3 . Bei einer Einstel lung nach dem 3 1 .  Dezember 20 1 5  in die
Entge ltgruppe IO Fal lgruppe 2b oder Fallgruppe 2c der Anlage
2 Abschn i tt C DienstVO ist die im vorhergehenden Arbei tsver
hältnis vor dem 1 .  Januar 20 1 6  verbrachte Zeil als einsch lägige
Berufserfahrung im S inne des § 1 6  Abs . 2 Satz 2 und 3 T\/-L zu
berücksicht igen, soweit im vorhergehenden Arbei tsverhältnis
bei Anwendung der Anlage 2 Abschnitt C in der ab 1 . Januar
20 1 6  geltenden Fa sung ein Tät igkeitsmerkmal der Entgel t 
gruppe I O  Fallgrnppe 2b und Fa l lgruppe 2c erfü l l t  gewesen
,värc."

2 .  Die An lage 2 Abschni t t  C wird wie folgt geändert : 
a) Die En tgeltgruppe 9 erhä l t  die folgende Fassung:

,,2 a .  Diakon i nnen , die d ie h1ndesk i rehl ichen Anstel l ungsvor
aussetzungen erfü l l e n ,  m i t  en lspreehender Tät igke i t ,  sowe i t
n icht  höher e ingrupp iert" .

b) In der Entgeltgruppe 1 0  werden vor der Fa l lgruppe 3
folgende Fallgruppen 2b und 2c eingefügt:

, ,2b. Diakoninnen, die d ie landeskirchlichcn An tel lungsvor
aussetzungen erfii l len und über eine Doppelqual ifizie 
rung (doppelter Bachelorab chluss oder zwei Baehelor
abschlüsse5') verfügen , mi t  ent prechendcr Tätigkei t" 

2c . Diakoni nnen , d ie die landcskirchlichen Anstel lungsvor
aussetzungen erfüllen, mit gemcindeiibergreifendcn 
Tätigkeiten6'".

c) ach der Entgeltgruppe 12 wird d ie Überschri ft „Fußnoten"
durch die Überschrift „Anmerkungen" ersetzt .

d) Nach der Anmerkung Nummer 4 werden folgende Nummern 5
und 6 angcfiigt: ,, 5Hierunter fal len nur Bachelorabschlüsse oder
en tsprechende Abschl iisse in den Studiengängen Religionspä
dagog ik ,  Gemeindepädagog i k ,  Sozialpädagog ik  u nd Soziale
Arbeit .

6l 1Gcmeindelibergre ifcnde Tät igkeiten s ind z . B .
a )  Tät igke i ten , die bei mehr a ls e inem Rechtsträger wahrzu nehmen 

s i nd ,  b) koord in ierende Aufgaben ,  die für mehr a ls  einen 
Rechtsträger wahrzunehmen sind . 2Rechtst räger im Sinne des 
Satzes I ist jede k i rchl iche Körperschaft des öffent l ichen 
Rechts ." 

§ 2
Übergangsregelungen zu § 1 

Für die f itarbciter und M itarbeiterinnen , deren Dien .  tverhtiltn is  
über den 3 1 .  Dezember 20 1 5  h inaus fortbesteht, g i l t  Folgendes: 

1 .  M itarbe i ter und Mitarbe i terinnen , die a m  L Januar 20 1 6  in der
selben Entgeltgrnppe e ingruppiert ble iben und am 3 1 .  Dezem
ber 20 1 5  Entgel tbestand te i le nach den Regel ungen der A RR-Ü
Konf erhalten haben*), erhalten d iese Entgeltbestandteile für d ie  
Dauer der unverändert auszuilbenden Tät igkei t un ter den bi she
r igen Voraussetzungen unverändcrl weiter. 

*) z ,  n. i11dfrid11el/e E11tgelte11dst11fe11 gemiiß§ 6 Abs. 4 Satz 1 
ARU-U-Kanf, Vergiitr111gsgr11ppe11wlage11 gemiiß § 9 ARR-U
Kanf 

2 .  Mi tarbeiter und M i tarbeiterinnen, die am 1 . Januar 20 1 6  i n  der
selben Entgel tgrnppe eingruppiert bleiben und am 3 1 .  Dezem
ber 20 1 5  eine Entge l tgrnµpenzu lage gemäß Entgeltgruppe 9 
Fal lgruppe 2 der Anlage 2 Abschni t t  C zur DienstVO in der bis 
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zum 3 l. Dezember 2015 geltenden Fassung erhalten haben, er
halten diese Entgeltgruppenzulage für die Dauer der unverän
dert auszuübenden Tätigkeit unter den bisherigen Vorausset
zungen als Besit1.s1and zutage unverändert weiter. 

3. 1Sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab dem !.Januar 2016 in
einer höheren als der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert,
entfallen zum Zeitpunkt der Höhcrgruppierung die Entgeltgrup
penzulage sowie alle als Besitzstand gewährten Zulagen.
2Liegt das neue Tabellenentgelt gemäß§ 17 Abs. 4 Satz 1 TV L
zuzliglich eines etwaigen Garantiebetrages gemäß§ 17 Abs. 4
Satz 2 TV L unter dem bisherigen Entgelt, so erhalten die Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen eine persönliche Besitzstandszu
lage.
•1Die persönliche Bcsitzstandszulagc bemisst sich nach der
Differenz zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung
maßgeblichen Tabellenentgelt (§ l 7 Abs. 4 Satz 1 TV-L) zu
ziiglich eines etwaigen Garantiebetrages(§ 17 Abs. 4 Satz 2 TV
L) und dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich einer bislang
zustehenden Eutgcltgruppenzulage oder zuzUglich bislang
gezahlter Besitzstand zulagen.
4Die persönliche Besitz tandszulage nimmt an den allgemeinen
Entgeltanpassungen teil; sie verringert sich heim Erreichen ei
ner höheren Entgeltstufe um den entsprechenden Erhöhungsbe
trag.
5Ändert sich die au zuiibende Tätigkeit und entspricht sie nicht
mehr dem bisherigen Tätigkeitsmerkmal, entfällt die persönli
che Besitzstandszulage.

4. Eine Besitzstandszulage nach § II ARR-Ü-Konf bleibt unbe
rührt.

§3
Inkrafttreten 

Diese Änderung der Dienstvertragsordnung trill mit Wirkung vom 
1.Januar 2016 in Kraft.

Neustadt, den 7. März 2016 

Die Arbeits- und Dienstrechlliche Kommission 

H a g en 
Vorsitzender 

Beschluss der Arbeits- und Dienstrecht liehen Kommission 
vom 25. Febnm1· 2016 

A. 80. Änderung der Dicnstvertn,gsordnung
Vom 25. Februar 2016 

Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchenge etzes der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Recht Stellung der 
Mitarbeiter und l'vlitarbciterinnen (Mitarbeitergesetz- IG) vom 11. 
März 2000 (Kirchl. J\mtsbl. Hannover S. 92), zuletzt gdindert durch 
Kirchengesetz vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 47), 
hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstver
tragsordnung vom 16. Mai 1983 in der Fa sung der Bekanntma
chung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 (�irchl. Amtsbl. _Han
nover S. 70), zuletzt geändert durch die 79. Anderung der Dienst
vertragsordnung vom 25. Februar 2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 
S. 47) wie folgt geändert:

§ 1
Ändernng der Diensl\•erlragsord111111g 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
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a) Nach der Zeile zu § 19 wird folgende Zeile eingefügt:
,,§ 19a Bemessungsgrundlage fiirdie Entgeltfortzahlung".

b) Nach der Zeile zu § 28 wird folgende Zeile eingefügt:

,,§ 28a TV-L EntgO-L". 
2. § 1 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

,,(5) Die Recht verh;iltnisse 
a) der Auszubildenden in Ausbildungsberufen nach dem

Berufsbildungsgesetz
b) der Auszubildenden in Ausbildungsberufen nach Maßga

be des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengeset
zcs und

c) der Praktikantinnen für den Beruf
- der Diakonin während der prakti chen Tätigkeit, die
nach Abschluss des Fachhochschulstudiums der landes
kirchlichen Anerkennung als Diakonin vorauswgchen
hat,

- der Sozialarbeiterin der Sozialpädagogin und der Heil
pädagogin während der praktischen Tätigkeit, die nach
Abschluss des Fachhochschulstudiums der slamlichcn
Anerkennung als Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin oder
Heilpädagogin vorauszugehen hat,

- der Erzieherin und der Kinderpflegerin während der
praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbil
dungsordnungen der staatlichen Anerkennung als Erzie
herin/Erzieher oder Kinderpflegerin vorau zugehen hat,

bc timmen sich nach einer besonderen Arbeitsrecht regclung." 
3. In § 11 Absatz 3 werden nach dem Wort „Wartezeiten" die

Wörter „als Arbeit zeit" eingefügt.
4. § 17 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

.,(2) Satz 2 der Protokollerklämng zu§ 17 Abs. 4 Salz 2 TV-L
ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:
,.Die 2. Strichaufzählung des Buchstaben a und die 2. Strichauf
zählung des Buchstaben b linden für den Bereich der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers keine Anwendung."

5. § 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
.,(1) § 20 Abs. 2 TV-List mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
1. Die Jahressonderzahlung beträgt bei Mitarbeiterinnen in den
Entgcltgmppen
E I bis E 8 83 v. H.
E 9 bis E 11 68 v. H.
El2 bisEl3 38 v.H.
E 14 bis E 15 23 v. H.

2. nmmer 1 gilt nicht für Mi1arbciterir111en, die unter den
Geltungsbereich des§ 44 TV L fallen."

6. Nach§ 19 wird folgender§ 19a eingefügt:
.,§ 19a Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung. Die
Protokollerklämng Nr. 4 zu§ 21 Satz 2 und 3 TV-List mit fol
gender Maßgabe anzuwenden:
Die 2. Strichaufzählung des Satzes 2 findet für den Bereich der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers keine An
wendung."

7. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt:

.,§ 28a TV EntgO L 

Der Tarifvertrag Uber die Eingruppierung und die Entgeltord
nung für die Lehrkräfte der Länder (TV Entgü-L) vom 28. l'vlärL 
2015 ist mit folgenden lvlaßgaben anzuwenden: 
( 1) Anstelle des § 2 Absatz 2 TV Entgü-L wird bestimmt:

Für die Überleitung der am 31. März 2016 vorhandenen
Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehrkräfte (An.!age zum
TV Entgii-L) gilt die Arbeitsrechtsregelung zur Ubcrlci
tung der !Vlitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Rege
lung des Überg::mgsrechts (ARR-Ü-Konf).

(2) § 6 Absatz 2 TV EntgO-L ist mit folgenden Maßgaben
anzuwenden:
a) Die Nummern 2 und 3 sind mit folgender Maßgabe

anzuwenden: 
Das Datum „1. August 2015" wird jeweils durch das 
Datum „1. April 2016" ersetzt. 

b) Nummer 4 TV EntgO L ist mit folgender Maßgabe
anzuwenden:
Das Datum „1. MiirL 2009" wird durch das Datum
„1. September 2009" erSelzt und das Datum
.,1. August 2015" durch das Datum „1. April 2016".



8. Die Anlage I wird wie folgt gelindert:
a) Nach der Ziffer 1.7 wird folgende Ziffer 1.8 eingefügt:

„ 1 .8 Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum Tarifvertrag fiir den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 28. März
2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 63) -fUr den Bereich
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
mit Ausnahme der ab 1. März 2016 geltenden Entgeltta
bellen und En1gel1sätze der Anlagen B bis F •".

b) Nach der Ziffer 2.4 wird folgende Ziffer 2.5 eingefügt:
„2.5 Ände11111gstarifve11rag Nr. 5 zum Tarifvertrag iiber
die Arbeitsbedingungen der Personcnkrnftführcr der Län·
der (TV-L) vom 28. Mlirz 2015 (Kirchl. Amtsblatt Han
nover§ 65). für den Bereich der Evangel isch-lutherischcn
Landeskirche Hannovers mit Ausnahme der ab 1. März
2016 geltenden Entgelltabellen und Entgeltsiitze der Anla
gen l bis 3 •".

c) Nach der Ziffer 8 wird folgende Ziffer 9 eingefügt:
.,9. Tarifvertrng iibcr die Eingrnppierung und die Entgelt·
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom
28. März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 68)".

9. Die Anlage 2 Abschnitt E wird wie folgt geändert:
a) In Unterabschnitt l Entgeltgrnppe 13 Nummer 2
wird folgende Anmerkung angefügt:

.,A11111erk1111g z« N11111111er2: 
N{lch ,1b/((11f l'OII 6 Jalire11 i11 der Stufe 5 der Entgelt 
gmppe 13 erhält die Mitarbeiterin ei11e Zulage i11 Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwische11 der E11tgeltgr11ppe 
13 Stufe 5 und der Entgeltgruppe 14 Stufe 5." 

b) In Unterabschnitt II Entgellgruppe 13 wird folgende
Anmerkung angefügt:
.,A f/11/fl'kllltg:
Nach 11blm1f von 6 Jahren i11 der Stufe 5 der Entgelt
gruppe 13 erhält die Mitarbeiterin eine Zulage in Höhe
des Unterschiedsbetrages zwischen der Entgeltgruppe 13
Stufe 5 um/ der Entgeltgruppe 14 Stufe 5." 

Es treten in Kraft: 

§2
lnkrafltreten 

1. § 1 Nummer I Buchstabe a, 3, 4, 6 und 8 Buchstaben und b mit
Wirkung vom 1. Miirz 2015,

2. § 1 Nummer 9 m.it Wirkung vom 1. Januar 2016.
2. § 1 Nummer 1 Buchstabe b, 5, 7 und 8 Buchslabe c am 1. April

2016,
4. § 1 Nummer 2 am Tag nach der Bekanntmachung,

n. 10. i-\ndernng der Arbeitsrechtsregelung zur
Überleitung der Mit�� beiter und Mifarbeitcrinucn und zur 

Regelung des Ubcrgangsrcchls (ARR-U-KonJ) 

Vom 25. Februar 2016 

Aufgrnnd des§ 15a in Verbindung mit§ 26 des Kirchengeset,:es der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen liber die 
Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbeiterge· 
setz Mitarbeitergesetz• MG) vom 11 .  März 2000 (Kirchl. Arntsbl. 
Hannover S. 92), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 9. Miirz 
2013 (Kirchl. Amlsbl. Hannover S. 47), hat die Arbeits- !!nd Dienst
rechtliche Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur Uberleitung 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföderation 
ev. Kirchen in Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund 
der 61 . Änderung der Dienstver1rngsordnung vom 10. Juni 2008 lll_1d 
zur Regelung des Übergangsrechts vom 10. Juni 2008 • ARR·U· 

Konf- (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70), zuletzt geändert durch die 
9. Änderung der Arbeitsrechtsregelung wr Übcrlcj_tung der Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen nnd zur Regelung des Ubergangsrechls
vorn 23. September 2013 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 179), wie
folgt gcändcrl:

GVBI. XXVIII. Band, 2. Stiick 

§1
Änderung der ARR-Ü-Konf 

1. 1111 Inhaltsverzeichnis wird nach der Zeile zu § 22a folgende
Zeile eingefllgt:
.,§ 22b Überleitung der Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lchr
kriifte (Anlage zum TV EntgO-L) am 1. April 2016".

2. Die Anmerkung zu§ 9 Absatz 4 Satz 2 erhält die folgende
Fassung:
„ 1 Die Besitzstandswlage erhöht sich
a) ab !.März 2015 um 2,1 v. H. und
b) ab l. März 2016 um 2,45 v. H.
2 Satz I Buchstabe b gilt nicht für den Bereich der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers."

3. Die Anmerkung Nummer 2 zu§ II Absatz 2 erhält folgende Fas
sung:
„2. 1 Die B esitZ,5tm1dszulage beträgt
a) ab 1. Miirz 2015 108,41 Euro 1111d
b) ab l.Miirz2016 111,07 Euro.
2Satz 1 Buchstabe b gilt nicht fiir den Bereich der El'{l11ge• 
lisch-lutherisclte11 L"'uleskirche H"'111overs." 

4. § 15 wird wie folgt gefü1dcrt:
a) Nach Absatz I wird folgender Absatz Ja eingefllgt:
,,( 1 a) Fii.r Lehrkräfte, die unter den Geltungsbereich des § 44 
TV-L fallen, gilt anstelle des Absatzes I folgendes:
Die Nummer 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgrup•
pen der Anlage I a zum BAT gilt liber den 31. Dezember 2008
hinaus bis zum 31. Dezember 2011 fort."
b) In Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:
„ 3Die Sätze l und 2 gelten nicht für Lehrkräfte, die unter den
Geltungsbereich des§ 44 TV-L fallen." 
c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefllgt:
,.(7a) Fiir Lehrkräfte, die unter den Geltungsbereich des § 44 
TV-L fallen, gilt a11stellc des Absatzes 7 Folgendes: 
1Flir Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2009 bis zum 31. De
zember 2011 werden die Vergiitungsgruppen der Allgemeinen 
Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) gemäß Anlage 3 den 
Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 2Für Lehrkräfte, die unter
den Geltungsbereich des§ 44 T\1-L fallen, gill Satz I für Ein
grnppiernngen in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis zum 31. März 
2016 fort. 3tn den Fällen des§ 16 Absatz 2 DicnstVO k:mn die
Eingruppierung auch i\ber den 31. März 2016 hinaus unter An
wendung der Anlage 2 in die im unmittelbar vorhergehenden 

Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Absatz l in Verbindung mit Anla
ge 2, § 8 Absatz l und 3 oder durcb vergleichbare Regelungen 
erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar vor· 
hergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2009 beg1ündet 
worden ist und derselben Ausgangsvcrgiitungsgruppc zugeord
net war; im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht voll
zogene Bcwälmmgs•, Tätigkeits• oder Zeitaufstiege werden in 
dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weitergeführt." 

5. Die Anmerkung zu§ 15 Absatz 9 Satz l wird wie folgt geände11:
a) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„ 2Sic erhöht sich
a) ab 1. März 2015 um 2,1 v. H. und
b) ab 1. März 2016 um 2,45 v. H.
b) Nach Satz 2 wird folgender Salz 3 angefügt:
,, 3Satz 2 Buchstabe b gilt nichl für den Bereich der Evangelisch
lutherischen Landeskirche Hannovers." 

6. § 17 wird wie folgt gcfü1dc11:
a) Absatz I wird wie folgt geiindert:
aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

,,2Die besonderen Tabellenwerte betragen a) 

ab 1. März 2015 

Stufe I Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.867,89 2.065,64 2.141,26 2.234,33 2.298,30 2.350,63 

b) ab 1. März 2016

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufo 6 
1.942.ll9 2.140,64 2.216,26 2.309,33 2.373,30 2.425,63 
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bb) Nach Satz. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
,, .1satz 2 Buchstabe b gilt nicht für den Bereich der Evangelisch
lutherischen Landeskirche Hannovers." 
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
,,(2) 1Für Mitarbeiterinnen, die in die Entgeltgruppe 13 Ü iiber
geleitet worden sind, gelten folgende Tabellenwerte: 

a) ab 1. März 2015

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5

nach 2 nach 4 nach 3 nach 3 
Jahre11 in Jahren i11 Jahren in Jahren in 
Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 41> 

Be1räge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 1<1/4) (E 14/5) 

El3Ü 3.816.32 4.019,89 4.374.67 4.735,28 5.287,81 

b) ab 1. März 2016

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe4b S1nfe 5

nach 2 nach 4 nach 3 11ach 3 
Jahrc11 in Jahre11 in Jahrc11 in Jahrc11 in 
Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4u Stufe 4b 

BetrMge aus (E 13/2) (E 13/J) (E 14/J) (E 14/4) (E 14/5) 

E 13Ü 3.904,LO 4.112,35 4.475,29 4.844,19 5.409,43 

2Satz 1 Buchstabe b gilt nicht für den Bereich der Evangelisch• 
lutherischen Landeskirche Hannovers." 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) ab 1. März 2015 

Stufe I Sn1fe 2 S1ufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

5.183,13 5.753,10 6.294,01 6.648,80 6.736,05 

bb) Buchstabe b crhiilt folgende Fassung: 

„b) ab 1. März 2016 

Stufe 1 S1ufc 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

5.302,34 5.885,42 6.438,77 6.801,72 6.890,98 

cc) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt:
,,6 Satz 3 Buchstabe b gilt nicht fllr den Bereich der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers." 

7. Die Anmerkung zu § 18 erhiilt die folgende Fassung:
,.Anmerkung 7,1  § 18:
1Die Vermindcrungsbcträgc nach Absatz. 1 betragen:
a) ab J. März 2015 in den Entgeltgrnppen
5 bis 8 12,80 Euro 
9 bis 13 14,40 Euro 
b) ab 1. Mürz 2016 in den Eutgeltgruppen
5 bis 8 6,40 Euro 
9 bis 13 7 ,20 Euro. 
1Satz I ßuchstabc b gilt nicht für den Bereich der Evangelisch
lutherischen Landeskirche Hannovers." 

8. Nach § 22a wird folgender§ 22b eingefügt:
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§ 22b 
Überleitung der Lehrkräfte in die Entgeltordnung 

Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) am 1. April 2016 

( 1 )  1Für in den TV-L libergeleitetc Lehrkriifte und fiir zwischen
dem 1. Januar 2009 und dem 31. März 2016 neu eingestellte 
Lehrkräfte gelten für Eingruppierungen ab dem 1. April 2016 der 

§ 1 2  TV-L in der Fassung des§ 3 TV EntgO-L sowie die Ent
geltordnung Lelukrlifte (Anlage zum TV EntgO-L). 2Hängt die
Eingruppierung nach Satz I von der Zeit einer Tätigkeit oder
Berufsausiibung ab, wird die vor dem 1. April 2016 zurlickge•
legte Zeit so bcrllcksichtigt, wie sie zu beriicksichtigcn wiire,
wenn die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 211111 TV EntgO-L)
bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätte.
(2) 11n den TV-L iibergeleitete Lelukriifte und ab dem 1. Januar
2009 neu eingestellte Lehrkräfte,
- deren Arbeitsverhfütnis zu einem Anstellungsträger im. Gel

tungsbereich der DienstVO über den 31. März 2016 hinaus
fortbesteht und
 die am 1. April 2016 unter den Geltungsbereich des § 44

TV-L fallen,
sind - jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgrnppe 
für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit • zum 1. 
April 2016 in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) libergeleitet; Absatz 3 bleibt unberlihrt. 2Soweit an die 
Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von 
§ 16 Absatz l Satz I und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Slu•
fenregelungen geknl\pft waren, gelten diese für die Dm1cr der
unvcriindcrt auszuiibcnden Tiitigkeit fort.
,\11merk1111g w § 22b t\b.rntz 2: 
1Bisherige Entgeltgruppe ist die E11tgeltgr11ppe, die sich a11f
gmnd der Regel1111ge11 in den Ei11gmppieru11gsregel1111ge11 des 
Landes Niedersachsen ergibt, die am 31. Mlirz 2016 auf das 
Arbeits1•erhiilt11is der Lehrkraft flllzt11Ve11de11 sind. 2Die 1•or• 
/ii11fige Z11ord111111g zu der Entgeltgruppe des 1'V_7L nach der
Anlage 2 oder 3 gilt als Eingmppier1111g. 3Eine Uberpriif1111g
1111d Ne11fesfste//1mg der Ei11gruppierunge11 findet aufgrund 
der Überleil1111g in die E11tgeltord1111ng Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L) nicht statt. 
(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Salz I nach der Ent
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV E111gO-L) eine höhere
Entgeltgruppe, sind die Lehrkräfte auf Antrag in die Entgelt
gruppe cingrnppicrt, die sich nach§ 12 TY-L in der Fassung des
§ 3 TV EntgO-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren
Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhcrgrup
pienmgen (§ 17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des § 7 TV Ent
gO-L) . .1war die Lehrkraft in der bisherigen Entgeltgruppe der 
Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von Satz 2 der Slllfe 1 
der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 ver
brachte Zeit wird nngcrcchnct. 4Satz I gilt für den erstmaligen 
Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage entsprechend. 5Satz l 
gilt für den Anspruch auf die Angleichungszulagc (Anhang 1 
zur Anlage zum TV EntgO-L) entsprechend. 
4 umerk,wg w § 22b Absatz 1 Satz I: 
Die Regelung gilt auch im Falle des Wechsels 11011 einem Ein
gruppier1111gs111 erk111al der Entgeltgruppe 9 mit dem Zusatz 
„Stufe 3 nach 5 Jaltre11 i11 Strtfe 2, Stufe 4 naclt 9 Jahren in 
Stufe 3, kei11e St11fe1151111d 6" in ein Ei11gr11ppien111gs111erk
mal der Entgeltgruppe 9 ohne Zusatz. 
(4) 1Der Antrag nach Absatz. 3 Satz I und/oder nach Absatz 3
Satz 4 kann nur bis zum 31. März 2016 gestellt werden (Aus
schlussfrist) nnd wirkt auf den 1. April 2016 zurilck; nach dem
Inkrafttreten der Entge!_tordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) eingetretene Andenmgen der Stufenz.uordnung in der
bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach
Absntz 3 Sntz 2 nnd 3 unberücksichtigt. 2Rt1ht das Arbeitsver
hfütnis am 1. April 2016, beginnt die Frist von einem Jahr mit der
Wiederaufonhrne der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. April
2016 z.uriick.
(5) 'Der Antrag nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis znm 31 . Jnli
2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Au
gust 2016 zmiick. 2Ruht das Arbeitsvcrhiiltnis nm 1. August 
2016, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnalune 
der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1 .  August 2016 zurlick." 

Es treten in Kraft: 

§2

lnl<rnfttrctcn 

l . § 1 Nummer 2, 3 und 5 bis 7 mit Wirkung vom J .  März 2015,
2. § 1 Nummer 1, 4 und 8 am 1 .  April 2016 .



C. 7. Änderung der Arbei tsrechtsregelung fii l' Auszubildende
und Praklik:mtinnen (ARR-Azubi/Prakt)

Vom 25. Februar 2016 

Aufgrnnd des § I Sa in  Verb i ndung mi t § 26 des K i rchengesetzes der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über d ie 
Rechtss tel lung der M itarbe i ter und M i tarbeite r i nnen (Mi tarbe i terge
setz - MG) vom 1 1 .  MärL 2000 (Kirchl .  Amtsbl. Hannover S .  92) , 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 9. März 20 1 3  (K i rchl . 
Amtsbl . Hannover S .  47), hat die Arbeits- und Dienstrech t l iche 
Kommission die Arbeitsrechtsregelung für Auszubi ldende und 
Prakt ikanti nnen vom 1 0 . Jun i  2008 - ARR Azubi/Prakt " (Kirch l . 
Amtsbl . Hannover S .  70) , zuletzt geändert durch die 6. Änderung der 
Arbeitsrechtsregelung für Auszubi ldende und Prakt ikant i nnen vom 
20 . Januar 20 1 4  (K i rch l .  Amtsb l .  Hannover S. 3) , wie folgt geändert: 

§ 1
Änderung der ARR-Azu bi/Prakt  

1 .  § 1 erhält folgende Fassung: 
. .  § 1 

Geltungsbereich 

1Diese Arbeitsrechtsregelung ist auf die Dienstverhäl tn isse
a) der Auszubildenden i n  Ausbi ldungsberufen nach dem Be

rufsbi ldungsgesetz,
b) der Auszubi ldenden i n  Ausb i ldungsbernfcn nach Maßga

be des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengeset
zes und

c) der Prakt ikant innen für den Beruf
- der Diakonin während der praktischen Tät igke i t ,  die
nach Abschluss des Fachhochschulstud iums der l andes
k i rchl ichen Anerkennung als Diakonin vorauszugehen
hat ,
- der Sozialarbeiterin ,  der Sozia lpädagogin und der Hei l 
pädagogin während der praktischen Tät igke i t ,  d ie nach
Absch luss des Fachhochschulstud iums der staatl ichen
Anerkennung als Sozialarbeiterin , Sozialpädagogin oder
Heilpädagogin vorauszugehen hat ,
- der Ei-Lieherin und der Kinderpflegerin wälu-end der
prakt ischen Tät igke i t ,  d i e  nach den gel tenden Ausbi l 
dungsordnungen der staatlichen Anerkennung a l s  Erzie
herin/Erzieher oder Kinderpflegerin vorauszugehen hat ,

anzuwenden , d i e  von Anste l lungsträgern nach § 3 des Mitarbei
tergesetzes angestel l t werden .  2Anstellungsträger im S inne die
ser Arbei tsrechtsregelung s ind d i e  Konföderat ion evangel i scher 
Kirchen in Niedersachsen ,  die Ev .-luth . Landeskirche Ham10-
vers , die Ev . - luth . Landesk i rche in  Braunschwe ig ,  die Ev . -Luth . 
Kirche in Oldenburg und die ihrer Aufsicht unterstehenden Kör
perschaften , Anstalten und S t iftungen des öffent l ichen Rechts ." 

2 .  I n  § 8 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Wortlaut des § 8 wird Nummer 1 .
b) Nach Nummer I wird folgende Nummer 2 angeflig t :

,,2 . § 1 7a TV Prnkt-L ist mi t  fo lgender Maßgabe anzu
wenden:
Das Datum „ 1 .  Apri l 20 1 5" wi rd durch das Datum
., 1 . März 20 1 6" ersetzt .

3 .  In der Anlage I wird nach der Nummer 5 folgende Nummer 6 
angefügt :  
. ,6 . §§ l und 2 des Änderungstarifvertrages Nr. 6 zum Tar i f

vertrag für Auszub i ldende der Länder i n  Ausbi ldungsbe
rufen nach dem Berufsbildungsgese tz (TVA-L BBiG) 
vom 28 .  März 20 1 5  (K i rch l .  Amtsbl . Hannover S .  66)" . 
- für den Bere ich der Evangel i sch-lutherischen Landes

k i rche Hannovers mit Ausnahme der ab 1 .  März 20 1 6  
geltenden Ausbildungsentgelte gemäß § 2 Nummer 2 
Buchstabe a des Änderungstarifvert rages Nr .  6 -" . 

4 .  In  der Anlage 2 wird nach der Nummer 5 folgende Nummer 6 
angefügt : 
, .6 . §§ l und 2 des Änderungstari fvertrages Nr .  6 zum Tari f

vertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen 
(TVA-L Pflege) vom 28 .  März 20 1 5  (Kirch l . Amtsbl . 
Hannover S .  67) 
- für den Bereich der Evangel i sch lutherischen Landes

k irche Hannovers mit Ausnahme der ab 1 .  März 20 1 6
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geltenden Ausbildungsentgel te gemäß § 2 Nummer 2 
Buchstabe a des Ändernngstarifvertrnges Nr. 6 -" .  

5 . In der An l age 3 wird nach der Nummer 2 folgende Nummer 3 
angefügt : 
, ,3 . §§ 1 und 2 des Änderungstar ifvc1i ragcs Nr .  3 zum Tarif

veiirag liber die Arbeitsbedingungen der Praktikant in 
nen/Prakt ikanten der Länder (TV Prakt-L) vom 28 .  März 
20 1 5  (Kirchl . Amtsblatt Hannover S. 67)" . 

§ 2
Ausnahmen vom Gcl tungsbernich 

( 1 )  D iese Änderung der ARR-Azubi/Prakt gi l t  nicht für 
a)  Auszubi ldende , d ie spätestens mi t  Ablauf des 29 . Feb

mar 20 1 6  aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschie
den sind sowie

b) Prnk.--t ikantinnen , die spätestens mit Ablauf des 29. Feb
ru ar 20 1 6  aus dem Prakt ikantenverhäl tn is ausgeschie
den sind .

(2) Abweichend von Absatz 1 finden
- § 8 Absatz I Buchstabe a TV A L BBiG und

§ 8 Absatz I Buchstabe a TV A-L Pflege
in der am 1 .  März 20 1 5  geltenden Fassung auf die in Ab
satz 1 genannten Ausbildungsverhäl tn isse Anwendung .

(3) Abweichend von Absatz I finden die ,·om 1 . M lirz 20 1 5
bis zum 29 . Februar 20 1 6  geltenden Entgeltbeträge gemäß
§ 8 Absatz I TV Prakt-L auf die in Absatz I genannten
Praktikantenverhäl tn isse Anwendung .

E s  treten i n  Kraft : 

§ 3
lnkraft lretcn 

1 .  § l Nummer 2 bis 5 und § 2 m i t  Wirkung vom 1 .  März 20 1 5 ,  
2 .  § 1 Nummer I a m  Tag nach der Bekann tmachung .  

Neustad t ,  den  7 .  März 20 1 6  

Die Arbeits- und Dienslrcchtlichc Kommission 

Hagen 

Vorsitzender 

Nr. 27 

Bekanntmachung 
des Beschlusses der Arbei ts- und Dienstrechtl ichen 
Kommission Ube�. die 8 1 ,  Änderung d�_r DienstVO 

und d ie 1 1 .  Anderung der ARR-U-Konf 
vom 1 3 .  Juni 201 6 

Nachstehend gibt der Oberk i rchenrat den Beschluss der Arbeits- und  
Dienst rechtlichen Kommission über d i e  8 1 .  Änderung der  DienstVO 
und d ie 1 1 .  Änderung der ARR-Ü-Konf vom 1 3 .  Juni 20 1 6  (K i rch l .  
Amtsblatt Hannover Nr. 2/20 1 6 , S .  54) bekannt . 

Oldenburg , den 28 .  Ju l i  20 1 6  

Der Oberkirchenrat 
der Ev . Luth . K irche in Oldenburg 

D r . T e i c h m a n i s  
Oberkirchenrät in  

1 9  
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Bekanntmachung des Beschlusses der A1:!1eits- und 
Dienstrecht l ichen Kommi��ion über die 81 . An�ernng cler 

DienstVO uncl cl ie 11 .  Anclernng der ARR-U-Konf 
Hannover, den 1 3 .  Juni 2016 

Nachstehend geben wir den Beschluss der  Arbeits- und Dienstrecht
l iehen Kommiss ion vom 28. Apri l 20 16 über die 8 1 . , _Ändernng der 
Dienstvertragsordnung (Di_�nstVO) und die 1 1 .  Andcrung der 
Arbe itsrechtsregelung zur Uberleitung der Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) 
bekannt .  

Konföderat ion evangel ischer Kirchen in Niedersachsen 

- Geschäfts stel le -

Rad tke 

Beschluss der Arbe its- und Diens trechllichen Kommission 
vom 28. April 2016 

A. 8 1 .  Ändernng der Dienstvertragsordnung

Vom 28 . Apri l 20 1 6  

Aufgrund des § 2 6  Abs . 2 des Kirchengesetzes der Konföderation 
evangel i scher K i rchen in Niedersachsen über d i e  Rechtsstel l ung der 
Mitarbei ter und M i tarbei terinnen (Mi tarbeitergesetz MG) vom 
1 1 . März 2000 (Kirchl . Amtsbl . Hannover S .  92) , zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 9 .  März 20 1 3  ( K i rch l .  Amtsbl . Hannover 
S. 47) , hat die Arbeits und Dienstrechtliche Kommission die
Dienstvertragsordnung v�in 1 6 .  Mai 1 983 in der Fassung der Be
kanntmachung der 6 1 . Anderung vom 1 0 .  J un i  2008 (K.irchl .
Amtsbl . Hannover S .  70) , zuletzt geändert durch die 80. Ändenmg
der Dienstvertragsordnung vom 25 . Februar 20 1 6  (K i rchl . Amtsb l .
Hannover S .  47) ,  wie folgt gerindert :

§ 1
Ändernng der Dienstvertragsordnung 

In der An lage I wird nach der Ziffer 9 folgende Z iffer 9 . 1  angefügt: 
, ,9 . 1  Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag liber die Ein
gruppiernng und die Entgeltordnung fiir die Lehrkräfte der Länder 
(TV EntgO-L) vom 2 .  Febrnar 20 1 6  (K irch l .  Amtsblatt Hannover 
S .  70) ." 

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Ändernng der Dienstvertragsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. April 20 1 6  in Kraft.

ß. 1 1 . Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Üllerlei tung 
der Mita1·beitex und Mitarllcitcrinnen _1;1nd zur Regelung des 

Ubcrgangsrechts (ARR-U-Konf) 

Vom 28 .  April 20 1 6  

Aufgrund des § 1 5a i n  Verbindung mit § 26 des Kirchengesetzes der 
Konföderation evangel ischer K i rchen in Niedersachsen liber d ie 
Rechtss tel lung der Mitarbe i ter und Mitarbeiterinnen (Mitarbei terge
setz - MG) vom 1 1 .  März 2000 (K i rchl . Amtsbl . Hannover S. 92) , 
zuletzt geändert durch K i rchengesetz vom 9 .  März 20 1 3  (Kirchl . 
Amtsbl .  Hannover S .  47) , hat d ie  Arbe i ts- und D ienst rccht l iche 
Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitar
be i ter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföderation cv . K i r
chen in Niedersachsen und der betei l igten K irchenaufgrund der 6 1 .  
Änderu ng der Dienstvertragsordnung vom 1 0 .  Jun i 2008 und zur Re
gelung des Übergangsrechts vom 1 0 .  J uni 2008 - ARR-Ü Konf
(Kirch l .  Amtsbl . Hannover S .  70) , zu letzt geändert durch die 1 0 .  Än
dernng der Arbe i tsrechtsregelung zur Überlei tung der Mitarbeiter 
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und Mi tarbeiteri nnen und zur Regelung des Übergangsrechts vom 
25 . Februar 20 1 6  (Kirchl . Amtsbl . Hannover S. 50) , wie folgt gcände1t: 

§ 1
Änderung der ARR-Ü-Konf 

§ 22b wird w ie  folgt gcändc1t :

1 . Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:
, ,3Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgel tgruppe e i ne
Zulage geknüpft war, wi rd d iese wc itergewäh,t ,  solange die
anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert ausgeübt wird
und die sonstigen Voraussetzungen für die Zulage erfü l l t  s i nd" .

2 . Die Überschrift der Anmerkung zu § 22b Absatz 2 erhält fol
gende Fassung: ,,Anmerkung zu § 22b Absatz 2 Satz I und 2 :" 

3 . Nach der Anmerkung zu § 22b Absatz 2 Satz 1 und 2 wird fol
gende Anmerkung zu § 22b Absatz 2 Satz 3 eingefügt :
.. Anmerkung zu § 22b Absatz 2 Satz 3 :
Die Höhe der jewei l igen Zulage entspricht der Höhe der ver
gleichbaren Zulage nach dem beim Anste l l ungsträger gel ten
den Besoldungs recht .

4 .  Dem Absatz 5 wfrd folgender Satz 3 angefügt: 
}Ergibt s ich in den Fäl len des Absatzes 2 Satz I nach der Ent
geltordnung Lehrkräfte ein Ansprnch auf eine höhere Entgelt
gruppe (Absatz 3 Satz 1) oder auf eine Entge ltgruppenzu lage 
(Absatz 3 Satz 4) und bestlinde nach entsprechender Ei ngrnp
pierung Anspruch auf eine A ngleichungszulage (Absatz 3 Satz 
5) ab 1 .  August 20 1 6 ,  g i l t  im Fa l le e ines nicht ausgelibten An
tragsrechts nach Absatz 3 Satz 1 bzw . Satz 4 ein Antrag nach
Absatz 3 Satz 5 al s Antrng nach Absatz 3 Satz 1 bzw . Satz 4 ,
der auf den 1 .  April 20 1 6  zurlickwirkt ."

S .  Es werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt : 
,,(6) 1�_rg ibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 aufgrund
einer Anderung des beim Anste l lungsträger gel tenden Besol
dungsgesetzes für die vergleichbare beamtete Lehrkraft eine 
höhere Besoldungsgruppe , sind die Lehrkräfte , die keinen An
t rag nach Absatz 3 ges te l l t  haben , auf Antrag in die Entgelt
gruppe e ingruppiert , die sich nach § 12 TV-L in der Fassung 
des * 3 TV EnlgO-L ergibt . 2Die Stufenzuordnung i n  der hö
heren Entgcl tgrnppe richtet sich nach den Regelungen fiir Hö
hergruppierungen (§  17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des§ 7 
TV EntgO-L). 3War d ie Lehrkraft in der bisherigen Entgelt
gruppe der Stufe I zugeordnet , wird sie abweichend von Satz 
2 der Stufe 1 der höheren Entgel tgruppe zugeordnet ;  d ie  bi sher 
in Stufe I verbrachte Zeit wird angerechne t .  4Satz l gilt für den
erstmaligen Ansprnch auf eine Entgeltgrnpp imzu l agc en tspre
chend . 
(7) 'Der Antrag nach Absatz 6 Satz I und/oder nach Absatz 6
Satz 4 kann nur innerhalb eines Jahres nach dem lnk.rafllreten
der Gesetzeslindernng gestellt werden (Aussch lu ssfri st) und
wir�t auf den Tag des Jnkrafttretcns zurück ; danach eingetrete
ne Andcrungcn der Stufenzuordnung in der bisherigen Ent
geltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 6
Satz 2 und 3 unberücksicht igt_._ 2Rttht das Arbeitsverhältnis am
Tag des lnkrafl t retens des Anderungsgesetzes , beginnt die
Fri s t  von e inem Jahr mi t  der Wiederaufnahme der Tätigkei t ;
der Antrag wirkt auf den Tag des Inkraft t retens der Gesetzes
änderung zmiick."

§ 2
Inkrafttreten 

D iese Änderung der ARR-Ü-Konf trill mit Wi rkung vom 1 .  Apri l 
20 16  in Kraft .  
Neustad t ,  den 9 .  Mai 20 1 6  

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission 

Hagen 

Vorsitzender 
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